
Quelle: https://www.arbeitssicherheit.de//document/84164892-acd8-3298-ab60-1dd14800e6f2

 

Bibliografie

Titel Verordnung des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen über Garagen und
Stellplätze (Garagenverordnung - GaVO) 

Amtliche Abkürzung GaVO

Normtyp Rechtsverordnung

Normgeber Baden-Württemberg

Gliederungs-Nr. 2133-2

§ 10 GaVO - Beleuchtung

(1) In Mittel- und Großgaragen muss eine allgemeine elektrische Beleuchtung vorhanden sein, die in den Rettungswegen und den
Fahrgassen eine Beleuchtungsstärke von mindestens 20 Lux sicherstellt.

(2) In geschlossenen Großgaragen muss über die Anforderung in Absatz 1 hinaus zur Beleuchtung der Rettungswege vorhanden
sein

1. eine Sicherheitsbeleuchtung, die eine vom Versorgungsnetz unabhängige, bei Ausfall des Netzstroms
sich selbsttätig einschaltende Ersatzstromquelle hat, die für einen mindestens einstündigen Betrieb und
eine Beleuchtungsstärke von mindestens 1 Lux ausgelegt ist, oder

2. nachleuchtende Markierungen, die für mindestens eine Stunde eine entsprechende
Beleuchtungsstärke gewährleisten und leicht erkennbar zu den Ausgängen führen.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für automatische Garagen.
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